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In Bayern gilt die Brut- und Setzzeit, in der Wildtiere ihren 
Nachwuchs aufziehen vom 1. März bis 15. Juli. Die Brut- 
und Setzzeit bezeichnet eine Schutzphase für Wildtiere. 
In diesen Monaten sind viele Tierarten besonders sensibel 
gegenüber Störungen. Gerade Bodenbrüter wie Feldlerche, 
Kiebitz oder Fasan und Tiere, die ihre Jungen auf dem Boden 
ablegen sind auf unsere Rücksicht angewiesen. Wir bitten 
Sie besonders in dieser Zeit auf den Wegen zu bleiben und 
Hunde an die Leine zu nehmen.

KOMMUNAHLWAHL 
Am Sonntag, 8. März findet die Kom-
munahlwahl in Bayern statt. 
Die Wahllokale sind von 08.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet. 
Briefwahlunterlagen können bis 
18.00 Uhr bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle 
abgegeben werden

Die Natur    
        erwacht
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ÖFFNUNGSZEITEN

ÖFFNUNGSZEITEN 

R ATHAUS/VERWALTUNG
Terminvereinbarung  
Tel.: 09244-9852-0  
poststelle@vgem-betzenstein.bayern.de
Öffnungszeiten: 
Mo 08.00 - 12.00 Uhr 
Di 08.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi 08.00 - 12.00 Uhr 
Do 08.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr 
Fr 08.00 - 12.00 Uhr

POSTFILIALE IM RATHAUS
Mo 09.00 - 12.00 Uhr 
Di 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi 10.00 - 12.00 Uhr 
Do 15.00 - 18.00 Uhr 
Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
Sa 10.00 - 11.00 Uhr

TOURIST-INFO im MAASENHAUS
Hauptstr. 44, 91282 Betzenstein 
Maasenhaus bis Ende Februar in  
Winterpause
Mo-Do 10.00 bis 14.00 Uhr 
Fr 10.00 bis 12.00 Uhr 
Tel: 09244/985221,  
E-Mail: info@betzenstein.de

VERSCHENKR AUM WEIDENSEES 20
Geöffnet auf Anfrage über What‘s App 
0151/12945808 (Diese Nummer kann 
nicht angerufen werden.)

WERTSTOFFHOF BETZENSTEIN
Wertstoffhof geschlossen. Die verbliebe-
nen Container stehen auf dem Bauhofge-
lände, Hauptstr. 63

ALTEISEN ABGEBEN
Die FF Stierberg sammelt Alteisen.  
Der Container steht auf dem Anwesen  
Windisch, Waiganz, HsNr. 1

ÄRZTEHAUS BETZENSTEIN
Ärztehaus Betzenstein 
Bayreuther Straße 24, 91282 Betzenstein 
Tel.: 09244 9117, Fax: 09244 9118 
praxis@medinbetzenstein.de

Sprechstunden 
Mo. bis Fr. 08.00 bis 11.30 Uhr 
Mo., Di., Do. 17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr. 16.30 bis 18.00 Uhr 
Notfallsprechstunden 
Mi. 17.00-18.00 Uhr u.  
Sa. 10.00-11.30 Uhr

alle Angaben ohne Gewähr

Amtsblatt Betzenstein 
Impressum 
Herausgeber: Stadt Betzenstein,  
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein 
E-Mail: info@betzenstein.de, www.betzenstein.de
Anzeigenannahme: info@betzenstein.de, Tel. 09244/9852-21
Layout, Satz, Druck: Stadt Betzenstein, Fotos und Grafiken 
interner Beiträge: Pixabay bzw. Stadt Betzenstein 
Amtliche Texte: Stadt Betzenstein 
Redaktionelle Texte: Verfasser
Druck und Verteilung: Stadt Betzenstein  
Auflage: 1.300 Stück
Die Stadt übernimmt keine Haftung für eventuelle Druckfeh-
ler, unvollständige oder nicht termingerechte Verteilung. Die 
Stadt behält sich Änderungen des Erscheinungstermines vor.

Hinweis:  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen im gene-
rischen Maskulinum gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE: 
20.03.2026 

ÄMTER DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
BETZENSTEIN

Bürgermeister Betzenstein	 OG,  Zi rechts  
09244 9852-20

Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt	 EG, Zi 1, rechts 
09244 9852-0 
09244 9852 10 
09244 9852 11

Verwaltung, Veranlagung, Kataster	 EG, Zi 2, rechts 
09244/9852-14

Kasse, Gebühren, Steuern	 EG, Zi 3, gerade rechts 
09244/9852-12  
09244/9852-13

Kassenverwalter und Personalwesen	 EG, Zi 4, gerade links 
09244/9852-16

Passamt, Standesamt	 OG, Zi 1, links 
09244/9852-19

Geschäftsstellenleitung, 	 OG, Zi 2, links 
Bauamt, Ordnungsamt 
09244/9852-17

Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein
Adresse 
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein	

Kontakt 
Tel. 09244/9852-0 
Fax: 09244/9852-23 
Poststelle@vgem-betzenstein.bayern.de 
www.betzenstein.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

AUS DER STADTRATSSITZUNG VOM 12.02.2026

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NÄCHSTE STADTRATSSITZUNG

Nächste Stadtratssitzung: Donnerstag, 17.03.2026, 19.00 Uhr.  

NÄCHSTES AMTSBLATT

Das nächste Amtsblatt erscheint am Samstag, 28.03.2026

KEINE BEKANNTMACHUNGEN

In der Stadtratssitzung am 12. Februar gab es keine öffent-
lichen Beschlüsse. 

NACHRUF

Am 31. Januar 2026 verstarb 

Herr Georg Kürzdörfer 

aus Weidensees

In stillen Gedenken nehmen wir Abschied von Herrn 
Georg Kürzdörfer aus Weidensees. Er war seit 1990 
ehrenamtlich als Feldgeschworener in unserer Gemeinde 
tätig. Er verstarb am 31. Januar im Alter von 87 Jahren. 

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Im Namen der Stadt Betzenstein  
und der Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein

Claus Meyer 
Erster Bürgermeister Stadt Betzenstein 
Gemeinschaftsvorsitzender

 

 

  

 

Abfallwirtschaft 

Mitmachen und gewinnen!   
Elektrogeräte korrekt entsorgen           

Weitere Auskünfte telefonisch unter 0921 / 728 282 oder im Internet auf www.landkreis-bayreuth.de/abfall. 

 

Besuchen Sie unsere Elektroaltgeräteabgabestellen in Bindlach und/oder Pegnitz und lassen Sie sich jede 
Abgabe von Elektroaltgeräten mit einem Stempel in Ihrem Wertstoffpass bestätigen. Schon mit zwei 
Stempeln können Sie an unserem drachenstarken Gewinnspiel teilnehmen und sich die Chance auf  
GGeellddpprreeiissee  iimm  GGeessaammttwweerrtt  vvoonn  990000  €€  ssiicchheerrnn.. 
Annahmestelle Pegnitz, Kleiner Johannes 4-6 
 Donnerstag 14:00-19:45 Uhr 
 und letzter Samstag im Monat 8:00-11:45 Uhr  
Annahmestelle Bindlach, Im Letterer 2 
 Montag, Mittwoch und Freitag  
 jeweils 9:00-11:30 und 12:30-16:45 Uhr  
Der Wertstoffpass ist in allen Rathäusern, im Landratsamt und 
den oben genannten Abgabestellen erhältlich.  
EEiinnsseennddeesscchhlluussss::  3311..1122..22002266   

HUNDESTEUER

Festsetzung der Hundesteuer für 2026

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Hundesteuer bil-
det die auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgaben-
gesetzes erlassene Satzung in der für dieses Jahr geltenden 
Fassung.

Die Hundesteuer für das Jahr 2026 wird am 01.04.2026 fällig. 
Sie beträgt für den ersten Hund 45,00 €, für jeden weiteren 
Hund 65,00 €, soweit keine anderslautenden schriftlichen 
Hundesteuerbescheide ergehen. 

Sofern kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, bittet die 
Stadt, den Betrag pünktlich zu überweisen.

Alle Hundebesitzer, die es bisher versäumt haben, ihren Hund 
anzumelden, werden gebeten, dies unverzüglich nachzuho-
len. Steuerpflichtig ist ein Hund, der über vier Monate alt ist. 
Ebenso ist ein Hund abzumelden, wenn er abhanden kommt, 
getötet werden muss, stirbt oder abgegeben wird.

 

 

  

 

Abfallwirtschaft 

Wussten Sie schon… 
…wie Sie Sperrmüll richtig bereitstellen?  

 

Weitere Auskünfte telefonisch unter 0921 / 728 282 oder im Internet auf www.landkreis-bayreuth.de/abfall. 

 

 Sperrmüll wird auf Antrag bis zu 3 x pro Jahr kostenlos am Grundstück abgeholt 
 maximal 5 Kubikmeter pro Anmeldung 
 Bereitstellung bis 6 Uhr morgens an Grundstücksgrenze bzw. Standort der Mülltonnen 
 keine Bau– und Renovierungsabfälle wie Laminat, Türen, Fenster, Paletten, Zäune etc. 
 kein Altpapier wie Kartonagen oder Bücher       Altpapiercontainer, blaue Tonne 
 kein Restmüll in Säcken oder Kisten     Restmülltonne / Müllumladestation 
 nur große und sperrige Elektrogeräte wie Waschmaschine, Herd, Kühlschrank etc. 
 kleine Elektrogeräte   nur Selbstanlieferung an Elektrogeräteabgabestellen 
 Anmeldung online auf der Homepage des Landkreises Bayreuth oder per Anmeldekarte 

(erhältlich bei den Gemeindeverwaltungen und im Landratsamt Bayreuth) 
 

   GGeettrreennnnttee  BBeerreeiittsstteelllluunngg  iinn  33  FFrraakkttiioonneenn: 

 

bbrreennnnbbaarr:: 
Möbel, Matratzen, 

Teppiche, Polstermöbel, 
Kunststoffgegenstände 

MMeettaallll:: 
Wäscheständer, Regal, 

Töpfe, Schubkarre 

ggrrooßßee  EElleekkttrrooggeerräättee:: 
Waschmaschine, Herd, 
Kühlschrank, Trockner 

Fotoquelle: Landratsamt Bayreuth 

Die getrennte Bereitstellung ist wichtig,  
da die einzelnen Fraktionen von unter-
schiedlichen Fahrzeugen abgeholt werden. 

Hier bequem  
oonnlliinnee  aannmmeellddeenn    
und sofort sehen, 
wann der nächste 
Abholzeitraum  
verfügbar ist. 
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Wahlbekanntmachung
für die Wahl des Stadtrats, der ersten Bürgermeis-
terin oder des ersten Bürgermeisters, des Kreistags 
sowie der Landrätin oder des Landrats
am 8. März 2026

1.	Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.

2.	Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1	 Im Abstimmungsraum:

2.1.1	 Die Gemeinde ist in 4 allgemeine Stimmbezirke  
		  eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) übersandt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen kön-
nen. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum 
barrierefrei ist.

2.1.2	 Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke  
		  eingerichtet.

2.1.3	 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahl-
schein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen 
sind.

2.1.4	 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht  
		  ausüben

a)	bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 	
hat,

b)	bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein 	
zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür 
nur in dieser Gemeinde erfolgen.

2.1.5	 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung 
oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, ausländi-
sche Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsaus-
weis oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 

2.1.6	 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim 
Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen 
von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des 
Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7	 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststel-
lung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstim-
mung möglich ist.

2.1.8	 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- 
und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige 
Stichwahl benötigt wird.

2.2	 Durch Briefwahl:

2.2.1	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der 
Verwaltungsgemeinschaft beantragen und erhält dann fol-
gende Unterlagen:

	 a)	 Einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahl,

	 b)	 einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

	 c)	 einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahl-
schein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 	
Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,

	 d)	 ein Merkblatt für die Briefwahl.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, 
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

2.2.2	 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten 
dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde 
eingeht. 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses um 16 Uhr im Rathaus Betzenstein, Sitzungs-
saal 2. OG,  Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein, sowie im 
Feuerwehrgerätehaus Betzenstein, Schulungsraum 1. OG, 
Hauptstraße 65, 91282 Betzenstein, zusammen.

4.	Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:

Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Die 
Stimmzettelmuster liegen während der allgemeinen Dienst-
stunden in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme 
bereit. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen 
ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

4.1	 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags:

4.1.1	 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge 
enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.

Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die 
Stimmberechtigten haben Es können nur die auf den amt-
lichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und 
Bewerber gewählt werden.

Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unver-
ändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor 
dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen.

Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhal-
ten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und Bewerbern 
gekennzeichnet.

Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehen-
den Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerber bis 
zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte 
Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen 
erhalten dürfen.

Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber 
können gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen und 
Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der 
Kopfleiste gekennzeichnet wurde.

Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der 
ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewer-
bern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.1.2	 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahl-
vorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl.

Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die 
Stimmberechtigten haben. Das sind so viele Stimmen, wie 
Gemeinderatsmitglieder oder Kreisrätinnen und Kreisräte 
zu wählen sind.  Die Stimmberechtigten können innerhalb 

KOMMUNALWAHL IN BAYERN AM 8. MÄRZ 2026 – BEKANNTMACHUNGEN
AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberin-
nen und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch 
mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht 
mehr als drei Stimmen erhalten dürfen.

a)	Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, 
können die Stimmberechtigten die auf dem Stimmzettel 
vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch wäh-
len, dass sie den Wahlvorschlag oder den Namen der Bewer-
berinnen und Bewerber in eindeutig bezeichnender Weise 
kennzeichnen. Sie können vorgedruckte Bewerberinnen und 
Bewerber streichen; in diesem Fall sind die übrigen Bewerbe-
rinnen und Bewerber dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag 
in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die Stimmberechtig-
ten können Stimmen an andere wählbare Personen vergeben, 
indem sie diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem 
Stimmzettel handschriftlich hinzufügen. 

b)	Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, ver-
geben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch, dass 
sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf 
dem Stimmzettel handschriftlich eintragen.

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der 
Stimmenzahlen.

4.2	 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten 
Bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den 
Stimmzetteln ist erläutert, wie die Stimmzettel zu kenn-
zeichnen sind

4.3	 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach 
so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5.	Jeder wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 
1 und 3 StGB).

Datum: 	12.02.2026

Stefan Pickelmann,  Wahlleiter

KOMMUNALWAHL IN BAYERN AM 8. MÄRZ 2026 – BEKANNTMACHUNGEN
Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse und die 
Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl des Stadtrates, der ersten Bürgermeis-
terin oder des ersten Bürgermeisters, des Kreistags 
sowie der Landrätin oder des Landrats
am 8. März 2026

1.	Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete Wahl der 
Stimmbezirke der Stadt Betzenstein wird in der Zeit vom 
16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) mon-
tags bis freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr, dienstags von 14:00 
bis 16:00 Uhr und Donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein, 
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein, Zi. EG 1,

	 für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Wahl-
berechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmel-
degesetzes eingetragen ist.

2.	Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist 
Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.	Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor 
dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht 
ausüben zu können.

4.	Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen 
Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, 
in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht.

5.	Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben

5.1	 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein aus-
gestellt hat,

5.2	 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahl-
schein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe 
hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3	 durch Briefwahl.

6.	Einen Wahlschein erhält auf Antrag

6.1	 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr in 
der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Betzen-
stein, Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein, Zi. EG 1,

schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

6.2	 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Person, wenn

a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 
1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) 
versäumt hat,

b)  ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten 
Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden 
ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde.

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichne-
ten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) stellen. 

7.	Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie 
oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Per-
son infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst 
beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf 
sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft 
zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlbe-
rechtigten Person entspricht.

8.	Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

a)  je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,

b)  einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

c)  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die 
der Wahlbrief zu übersenden ist,

d)  ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht 
ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, 
dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

9.	Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere 
Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt wer-
den, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Aus-
weis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung 
der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Ver-
langen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst 
abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie 
sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese 

hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass 
sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person 
handelt.

10.	 Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkun-
dig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten 
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

11.	 Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür 
sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und 
der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils 
zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahltag 
bis 18 Uhr eingeht.

	 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, 
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Datum 
12.02.2026 

Stefan Pickelmann,  Wahlleiter
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INFO ZUR KOMMUNALWAHL

Bei den Gemeinde- und Landkreiswahlen in Bayern werden 
rund 39.500 kommunale Mandatsträger für grundsätzlich 
sechs Jahre gewählt – in den Gemeinden die Ersten Bürger-
meister oder Oberbürgermeister und die Gemeinderatsmit-
glieder, in den Landkreisen die Landräte und Kreisräte.

Info zu den Wahlen in der Gemeinde Betzenstein

Wahlanleitung zur Stadtratswahl, Bürgermeisterwahl und 
zur Wahl des Kreistags

Bei der Kommunalwahl 2026 werden die Wahlberechtigten 
insgesamt vier Stimmzettel erhalten: einen gelben Stimmzet-
tel für die Wahl des Bürgermeisters, einen hellgrünen Zettel 
für die Wahl der Stadtratsmitglieder, einen hellgrauen, großen 
Stimmzettel für die Wahl des Kreisrats und einen hellblauen 
Zettel für die Wahl des Landrats.

Bürgermeisterwahl (gelb)

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme für die Wahl des 
Bürgermeisters.

Stadtratswahl (hellgrün)

Sie haben insgesamt 14 Stimmen und können Ihren Wunsch-
kandidatinnen und -kandidaten jeweils bis zu 3 Stimmen 
geben. Mit einem Listenkreuz geben Sie jedem Kandidaten 
auf der Liste eine Stimme.

Kreistagswahl (hellgrau)

Jede/r Wahlberechtigte kann insgesamt 60 Stimmen für den 
Kreistag vergeben. Kein Bewerber darf mehr als 3 Stimmen 
erhalten. Auch dann nicht, wenn er mehrfach aufgelistet ist.

Landrat (hellblau)

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme für die Wahl des 
gewünschten Landratskandidaten.

Auf der Internetseite des Landkreises finden Sie die Bekannt-
machung der zugelassenen Wahlvorschläge und einen Pro-
bestimmzettel für die Kreistagswahl:

Interaktiver Probestimmzettel

Das bayerische Kommunalwahlrecht bietet bei den Kom-
munalwahlen viele Möglichkeiten der Stimmabgabe durch 
Kumulieren und Panaschieren. Um Bürgerinnen und Bürgern, 
vor allem Erstwählenden, eine sichere Orientierung zu geben, 
stellt die Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein für die Mit-
gliedsgemeinden einen interaktiven Probestimmzettel zur 
Verfügung. Mit dem Online-Probestimmzettel, welcher alle 
Parteien, Wählergemeinschaften und Bewerberinnen und 
Bewerber der Gemeinden Betzenstein und Plech enthält, 
können die verschiedenen Möglichkeiten der Stimmvergabe 
getestet werden.

Wahlausgang live verfolgen

Auf der Internetseite 

https://wahlen.osrz-akdb.de/of-p/4725417/0/20260308/
gemeinderatswahl_vg/ 

können Sie auf die Stimmzettel zugreifen. Über diesen Link 
können Sie auch den Wahlausgang am Wahlsonntag live 
verfolgen.

Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl finden Sie am Wahl-
abend unter 

https://wahlen.osrz-akdb.de/of-p/4725417/0/20260308/
buergermeisterwahl_vg/ergebnisse_verbandsge-
meinde_094725417.html

Den Probestimmzettel zur Kreistagswahl finden Sie unter

https://www.landkreis-bayreuth.de/wahl/Probestimmzet-
tel/Probestimmzettel.html, auf der Internetseite des Land-
kreises werden die Wahlergebnisse am Wahlabend ebenfalls 
veröffentlicht.

V E R K A U F  V O N
K A F F E E ,  K U C H E N ,

T O R T E N  &
H E R Z H A F T E S

K O M M U N A L W A H L
0 8 .  M Ä R Z  2 0 2 6

8 : 3 0  U h r  b i s  1 6 : 3 0  U h r
V o r  O r t  u n d  z u m  M i t n e h m e n

i m  W a h l l o k a l  S c h u l e
B e t z e n s t e i n

B r i n g e n  S i e  g e r n e  I h r e  M e h r w e g b e h ä l t e r  m i t

 

Im Kindergarten Riegelstein, am 
Sonntag, 08.03.2026 von 10 bis 13 Uhr. 

Solange der Vorrat reicht! 
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JAGDRECHT: JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGEN DER JAGDGENOSSENSCHAFTEN

JAGDGENOSSEN LEUPOLDSTEINI

Einladung zur Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft 
Leupoldstein

Am Freitag, den 20. März 2026, findet um 19.30 Uhr  
im Schulungsraum der FF Leupoldstein,  
unsere Jagdversammlung statt.

Tagesordnung:

1.	Begrüßung durch den Jagdvorsteher, anschl. Brotzeit 
2.	Verlesen des Protokolls vom Vorjahr 
3.	Kassenbericht mit Entlastung 
4.	Bericht des Jagdvorstandes und Entlastung der  
	 Vorstandschaft 
5.	Beschluss über die Verwendung des Reinertrages aus  
	 der Jagdnutzung 
6.	Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft 
7.	Bericht der Jagdpächter über die Situation im Jagdrevier 
8.	Sonstiges

Für eine Brotzeit und Getränke ist gesorgt. 

Leupoldstein, 18.02.2026 
Manfred Kolb, Jagdvorsteher

JAGDGENOSSEN PLECH II, OTTENHOF
Jagdgenossenschaft Plech II, Ottenhof 

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Ottenhof am Mittwoch den 25.03.2025 um 20.00 Uhr 
im Schützenhaus Bernheck

Tagesordnung:

1.  	 Begrüßung und Eröffnung durch den Jagdvorsteher 
2.  	 Verlesen der Niederschrift  vom 13.03.2025.  
3.  	 Bericht des Jagdvorstehers  
4.  	 Kassenbericht  2025/2026  
5.  	 Kassenprüfbericht 
6.  	Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstandes und  
	 des Kassenführers 
7.  	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der  
	 Jagdnutzung 2026/2027 
8.  	 Bericht der Jagdpächter 
9.  	 Grußworte 
10.	 Wünsche, Anträge und Sonstiges

Um zahlreiche Teilnahme der Jagdgenossen wird gebeten.

gez. Bernd Kiefhaber 
Jagdvorsteher

JAGDGENOSSEN BETZENSTEIN I

Einladung zur Jahreshauptversammlung Jagdgenossenschaft 
Betzenstein I

Am Samstag, den 21.03.2026 findet um 19:00 Uhr die Jah-
reshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Betzenstein I  
im Sportheim des FC Betzenstein statt. 

Tagesordnung:

1.	Begrüßung und Eröffnung der Versammlung 
2.	Verlesen des Protokolls der JHV 2025 
3.	Bericht des Jagdvorstehers 
4.	Kassenbericht 
5.	Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der  
	 Vorstandschaft 
6.	Bericht des Jagdpächters 
7.	Verwendung des Jagdpachterlöses 
8.	Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen, um zahlreiches 
Erscheinen wird gebeten. 

gez. Johannes Thummert 
Jagdvorstand

JAGDGENOSSEN STIERBERG

Jagdgenossenschaft Stierberg 

Einladung zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdge-
nossen des Gemeinschaftsrevieres Stierberg am Samstag, 
21.03.2026 um 19.30 Uhr im Landgasthof Fischer in Stierberg

Tagesordung

1.	 Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers 
2.	 Bericht des Schriftführers und Genehmigung der Nieder- 
	 schrift über die Jagdversammlung vom  29.03.2025 
3.	 Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
4.	 Entlastung des Jagdvorstandes und Kassenführers. 
5.	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages  
	 der Jagdnutzung 
6.	 Bericht der Jagdpächter/Grußworte 
7.	 Wünsche und Anträge

Hinweis: Nach §3 der Satzung der Jagdgenossenschaft sind 
die Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitgliedsrechte ver-
pflichtet, Veränderungen im Grundstückseigentum unter 
Vorlage eines Grundbuchauszuges der Jagdgenossenschaft 
nachzuweisen.

Stierberg, den 13.02. 2026	 
gez. Martin Reif, Stierberg 11



9

JAGDGENOSSEN OTTENBERG

Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Ottenberg

Am Samstag, den 14. März 2026 findet um 20 Uhr im  
Glockenturm Ottenberg die Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Ottenberg statt.

Tagesordnung

1.	 Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung 
2.	 Bericht des Jagdvorstehers 
3.	 Bericht der Jagdpächter 
4.	 Kassenbericht 
5.	 Bericht der Kassenprüfer sowie Entlastung des  
	 Vorstands und des Kassiers 
6.	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages aus  
	 der Jagdnutzung 
7.	 Wünsche und Anträge

gezeichnet Werner Steger 
Jagdvorsteher

JAGDGENOSSEN HETZENDORF-REIPERTSGESEE

Bekanntmachung

Beschluss der Jagdgenossenschaft Hetzendorf - Reipertsgesee

Die Jagdgenossen haben am 24.01.2026 mehrheitlich 
beschlossen den Reinertrag der Jagdnutzung sowie den Kas-
senüberschuss nach dem  bestehenden Verteilplan anteilig 
an die Ortskassen (Wegebau) Reipertsgesee und Hetzendorf 
zu überweisen.

Jagdgenossen die an der Versammlung nicht teilnahmen und 
eine Auszahlung ihres anteiligen Jagdpachtes wünschen, kön-
nen dies innerhalb vier Wochen ab Bekanntgabe, schriftlich 
beim Jagdvorsteher Gerhard Wunder, Hetzendorf 12- oder 
beim Kassier Werner Schmidt, Hetzendorf 11, beantragen.

gez. Gerhard Wunder (Jagdvorsteher)

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGEN  VEREINE

JAGDGENOSSENSCHAFTEN BESCHLÜSSE

JHV HEIMATVEREIN BETZENSTEIN

Einladung zur satzungsgemäßen Mitgliederversammlung 
des Heimatvereins Betzenstein am Freitag, 17. April 2026 
um 19.00 Uhr im Gasthof Herbst, Betzenstein 

Tagesordnung:

1.	 Begrüßung durch den Vorstand 
2.	 Verlesen des Protokolls der letzten Mitglieder- 
	 versammlung 
3.	 Totengedenken 
4.	 Bericht des Vorstandes 
5.	 Kassenbericht 
6.	 Bericht Kassenprüfer und Entlastung Kassiererin 
7.	 Entlastung der Vorstandschaft 
8.	 Bericht Wegewart 
9.	 Bericht Jugendwart 
10.	Grußwort der Stadt Betzenstein 
11.	Ehrungen 
12.	Wünsche, Anträge, Sonstiges

Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen.

gez. Klaus Reinhardt 
1.Vorsitzender Heimatverein Betzenstein und Umgebung 
Ortsgruppe im Fränkische-Schweiz-Verein e.V.

JHV FC BETZENSTEIN

Fußballclub Betzenstein e.V. 1949   
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Samstag, den 14.03.2026 findet um 19.00 Uhr die Jah-
reshauptversammlung des FC Betzenstein e.V. im Sportheim 
in Betzenstein statt.

Tagesordnung:

1.	 Begrüßung durch den Vorstand 
2.	 Bericht des Vorstands 
3.	 Totengedenken 
4.	 Bericht des Vorstands Finanzen 
5.	 Entlastung des Vorstands Finanzen 
6.	 Entlastung der Vorstandschaft 
7.	 Bericht der Spartenleiter  
	 a) Turnen  
	 b) Tischtennis  
	 c) Fußball 
8.	 Grußwort von 1. Bgm. Claus Meyer 
9.	 Ehrungen 
10.	Wünsche und Anträge

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, um 
zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Mit sportlichen Grüßen 
die Vorstandschaft des FC Betzenstein e.V.

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN
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Zur Verstärkung meines Teams suche ich ab September 2026 sowie Septem-
ber 2027 einen 

Auszubildenden (m/w/d)  
zur/zum Notarfachangestellten. 

Wenn Sie 
• einen guten (Fach-) Hochschulabschluss oder einen sehr guten Realschulab-

schluss haben oder überlegen, ihr Studium aufzugeben, 
• eine gewissenhafte Arbeitsweise mitbringen und über Kommunikationsfähig-

keit und eine gute Ausdrucksweise verfügen, 
• verbindlich und sympathisch auftreten und 

sich vorstellen können 
• in einem motivierten Team und trotzdem selbständig zu arbeiten, 
• bereits während Ihrer Ausbildung persönlicher Ansprechpartner der Mandan-

ten zu werden und 
• Urkunden zunehmend eigenverantwortlich zu entwerfen und für deren Abwick-

lung zu sorgen: 

Dann möchte ich Sie kennenlernen! 

Sie erwartet: 
• eine umfassende theoretische und praktische Ausbildung, 
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem modernen Büro, 
• eine attraktive Vergütung bei geregelten Arbeitszeiten, 
• ein sicherer Arbeitsplatz in einer angesehenen Branche und 
• Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. zum Inspektor (m/w/d) im Notardienst. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Notarin Dr. Manuela Müller,  

Nürnberger Str. 18, 91257 Pegnitz,  
oder 

bewerbung@notarin-mueller.de 

Der Markt Plech sucht baldmöglichst 

einen Bauhofmitarbeiter  
(m/w/d) in Vollzeit  

Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen  
des TVöD.  

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum  
15.03.2026 mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an  
die VG Betzenstein, Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein,  
auch per E-Mail an 
stefan.pickelmann@vgem-betzenstein.bayern.de 

Weitere Auskünfte erhalten sie unter  
Tel. 09244/9852-17 oder 920594. 
 

 

Stellenausschreibung 
Mittagsbetreuung  
Grundschule Betzenstein

WIR SUCHEN DICH! 
Betreuer/in für die Mittagsbetreuung
Grundschule Betzenstein
• Du arbeitest gerne mit Kindern? 
• Du bastelst, spielst oder lachst gern? 
• Dann bist DU bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben
• Betreuung der Kinder beim Mittagessen 
• Unterstützung bei den Hausaufgaben 
• Kreative & sportliche Freizeitgestaltung  
	 (Basteln, Natur & Gärtnern, Sport,  
	 Gesang, Schauspiel u.v.m.)

Das bringst Du mit
• Freude an der Arbeit mit Kindern 
• Zuverlässigkeit & Einfühlungsvermögen 
• Keine pädagogische Ausbildung nötig!

Das bieten wir Dir
• Flexible Arbeitszeiten (2–3 Tage/Woche) 
• ca. 12:00–16:00 Uhr 
• Minijob-Basis 
• Ein herzliches, sympathisches Team 
• Möglichkeit zur Weiterbildung

Interesse?
Dann bewirb dich bei:
Mittagsbetreuung Grundschule Betzenstein Plech 
Schulstraße 3 · 91282 Betzenstein

Leitung: Yvonne Kasimir

Tel. 0160 / 1214051 
(während der Schulzeit 12:00–16:00 Uhr)

E-Mail: mittagsbetreuung_gs_betzenstein@web.de

WIR FREUEN UNS AUF DICH!  
Jetzt bewerben & Teil unseres bunten Teams werden!

Die Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein (3.800 Einwohner) 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Geschäftsleitung (m/w/d)
in Vollzeit 

Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen BayBesG bzw. des TVöD. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 16.03.2026 mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 
per Mail an stefan.pickelmann@vgem-betzenstein.bayern.de. Die ausführliche Stellenausschreibung finden 
Sie unter www.betzenstein.de. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 09244/9852-20 (Bürgermeister Meyer) oder -17 (derzeitiger Stelleninhaber 
Pickelmann). 
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Freiwillige Feuerwehr Hüll
Wolfgang Merz zum Ehrenkommandanten ernannt

Wolfgang Merz wurde nach 18 Jahren verdienstvoller Tätig-
keit als Kommandant unter großem Applaus zum Ehrenkom-
mandanten der FF Hüll ernannt.

Von links nach rechts: 1. Vorstand Tobias Wagner, Ehrenkom-
mandant Wolfgang Merz, stellv. Kommandant Löhner, 1. Kom-
mandant Andreas Lorek

Freiwillige Feuerwehr Spies
Ehrungen für 40 und 25 Jahre

Bei der JHV der FF Spies wurden Dieter Igel für 40 Jahre, 
der erste Kommandant Martin Tauber und der stellv. Kom-
mandant Christian Leißner für 25 Jahre aktiven Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet.

Von links nach rechts: KBM Werner Otto, Christian Leißner, 
Dieter Igel, Martin Tauber, KBI Stefan Steger und Bürgermeister 
Claus Meyer

STUDIENPLÄTZE AM FINANZAMT 

Freie duale Studienplätze am Finanzamt für Herbst 2026 – 
jetzt bewerben!

„Der öffentliche Dienst in Bayern eröffnet engagierten und kre-
ativen jungen Menschen vielseitige Chancen: Zukunftssichere 
Arbeitsplätze, abwechslungsreiche Entwicklungsmöglichkeiten 
und echte Aufstiegsperspektiven warten hier auf Sie. Werden 
Sie Teil eines starken Teams, das gemeinsam tagtäglich an der 
Gestaltung unseres Landes mitarbeitet. Wir freuen uns darauf, 
Sie schon bald bei uns willkommen zu heißen!“, so Finanz- und 
Heimatminister Albert Füracker.

Die bayerische Finanzverwaltung bietet für Herbst 2026 
(Studienbeginn: 1. Oktober 2026) freie duale Studienplätze 
am Finanzamt Bayreuth, sowie vielen weiteren Finanzämtern 
bayernweit an.

Bei Interesse bewerben Sie sich einfach unter www.steuer.
bayern.de/zweite-chance. Ein Bewerbungsanschreiben oder 
eine vorherige Teilnahme am besonderen Auswahlverfahren 
des Landespersonalausschusses (LPA-Test) sind nicht nötig. 
Die Anmeldefrist endet am 1. Juni 2026.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lfst.bayern.de/
ausbildung-karriere oder erhalten Sie bei der Ausbildungslei-
tung Ihres Finanzamts Bayreuth Fr. Uhr Tel.Nr. 0921/609-1210

Beste Ausbildungs- und Studienchan-
cen in der öffentlichen Verwaltung  
Bayerns
Nur eine Anmeldung –  
viele Karrieremöglichkeiten!

Schon gewusst?

Während der Ausbildung oder dem dualen Studium über 
1.500 Euro monatlich verdienen – Staat und Kommunen 
machen es möglich! 
Es erwarten Dich spannende Auf-gaben und vielfältige 
Karriere-chancen im Beamtenverhältnis.
Gestalte die Zukunft der Menschen aktiv mit – beispiels-
weise bei einer Stadt, Gemeinde, Regierung oder einem 
Landratsamt, Finanzamt, der Justiz oder Bayerischen 
Polizei. 

Rechtzeitig für 2027 zum zentralen Auswahlverfahren 
anmelden!

Ausbildung: 2. Februar bis 11. Mai 2026 
Studium: 11. März bis 13. Juli 2026 
www.lpa.bayern.de
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Naturschutz ist Bürgerpflicht – machen Sie mit!

BRUT- UND SETZZEIT VOM 1. MÄRZ BIS 15. JULI

Die Natur ist derzeit Kinderstube für viele Wildtiere. Feldha- 
sen, Rehe, Kleintiere und Bodenbrüter erblicken das Licht der 
Welt und sind auf unsere Rücksicht angewiesen.

Rücksicht nehmen und Störungen vermeiden

Jeder verantwortungsvolle Naturfreund sollte sich während 
der Setz- und Brutzeit rücksichtsvoll in der Natur verhalten 
und Störungen vermeiden. Bleiben Sie auf den Wegen. Hunde 
gehören beim Spaziergang unbedingt an die Leine. Freilau- 
fende Hunde spüren Wildtiere mit schutz- und wehrlosen 
Jungtieren leicht auf. Aufgeschreckte Elternvögel verlassen 
ihre Nester und können Eier oder Jungvögel nicht vor dem 
Auskühlen schützen. Rehkitze oder Junghasen werden aufge- 
scheucht und möglicherweise später von ihrer Mutter nicht 
mehr gefunden. Aufgescheuchte Wildtiere werden zudem 
immer wieder in der Folge Opfer von Verkehrsunfällen. Ver- 
waiste Jungtiere können dann nicht mehr versorgt werden.

Vermeintlich elternlose Jungtiere nicht mitnehmen!

Wer Tiernachwuchs in der Natur findet, sollte am besten einen 
großen Abstand halten. Denn in den meisten Fällen sind die 
Elterntiere nicht weit entfernt. Auf keinen Fall anfassen! Die 
Mutter nimmt das Jungtier sonst nicht mehr an!

Scheinbar verlassene Jungtiere haben in den meisten Fäl-
len eine Mutter, die das Jungtier bewusst ablegt, um es vor 
Feinden zu schützen. Also Hände weg. Außerdem gilt, wer 
Wildtiere grundlos mitnimmt, erfüllt den Tatbestand der 
Wilderei und kann angezeigt werden. Für Wildtiere ist stets 
der Jagdpächter zuständig.

FELDER UND WIESEN SIND TABU
BETRETUNG VON LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICH 
GENUTZTEN FLÄCHEN, Art. 30 Abs. 1 BayNatSchG 
(Bayerisches Naturschutz-Gesetz)

Unter die Beschränkung des Betretungsrechts nach Art. 30 
Abs. 1 BayNatSchG fallen sowohl landwirtschaftlich als auch 
gärtnerisch genutzte Flächen. Hierzu gehören Ackerund 

KEIN HECKENSCHNITT 1. MÄRZ - 30. SEPTEMBER

Wann darf man Hecken schneiden

Viele Singvögel brüten in Hecken. Damit sie dabei nicht 
gestört werden, ist ein radikaler Rückschnitt einer Hecke oder 
das Entfernen einer Hecke nur in der Zeit von Anfang Okto-
ber bis Ende Februar erlaubt. Das gilt auch für Gebüsche und 
Sträucher. Festgelegt ist das im Bundesnaturschutzgesetz, 
Paragraph 39: „Es ist verboten, (...) Hecken, lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen 
oder zu beseitigen“.

Ein „schonender Form- und Pflegeschnitt“ dagegen ist 
ganzjährig zugelassen. Alle Gartenbesitzer sollten vor dem 
Heckenschnitt das Gehölz unbedingt auf 
Vogelnester kontrollieren. Entdecken 
Sie einen brütenden Vogel oder eben 
ein Nest in der Hecke oder dem 
Busch, müssen Sie den Hecken-
schnitt in jedem Fall verschie-
ben. Tun Sie es nicht, riskieren 
Sie hohe Bußgelder: Solche Ver-
stöße gegen das Bundesnatur-
schutzgesetz können in Bayern 
mit Bußgeldern bis zu 10.000 Euro 
belegt werden.

Grünland, Mähwiesen und Weiden, Sonderkulturen wie Obst- 
und Weingärten, Hopfen- und Spargelfelder sowie durch 
Anbau bestimmter Gartenpflanzen genutzte Flächen.

Alle diese Flächen dürfen während der Nutzzeit nur auf vor-
handenen Wegen betreten werden. Die Wege sind unter den 
Voraussetzungen des Art. 35 BayNatSchG offen zu halten.

Der Begriff der Nutzzeit ist in Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Bay-
NatSchG definiert:

Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestellung und 
Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses. 

Bitte bleiben Sie auf den Wegen!

Die Natur erwacht! Was jetzt zu beachten ist
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HECKENSCHNITT NUR BIS 1. MÄRZ

REISIGFEUER ANMELDEN

Verbrennen pflanzlicher Abfälle: Was ist erlaubt?

Im Innenbereich (innerorts) verboten im Außenbereich mit 
Anmeldung erlaubt

Im Stadtgebiet Bayreuth ist das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen im bebauten Innenbereich das ganze Jahr über ver-
boten. Hierauf macht das Amt für Umwelt- und Klimaschutz 
der Stadt Bayreuth aufmerksam. Nur außerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile dürfen pflanzliche Gartenabfälle 
auf den Grundstücken, auf denen sie angefallen sind, werktags 
von 6 bis 18 Uhr verbrannt werden.  

Dabei muss unbedingt verhindert werden, dass das Feuer 
über die Verbrennungsfläche hinaus übergreift. Dies gilt auch 
für sonstige Gefahren oder erhebliche Belästigungen durch 
Rauchentwicklung. Bei starkem Wind darf kein Feuer entzün-
det werden, bereits brennende Feuer müssen unverzüglich 
gelöscht werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass die 
Glut beim Verlassen der Feuerstelle, spätestens jedoch bei 
Einbruch der Dunkelheit, erloschen ist.

Die Stadtverwaltung Bayreuth empfiehlt, die Feuer mindes-
tens einen Tag vorher telefonisch (Telefon: 0921 25-1388) 
unter Angabe der Meldedaten der Verantwortlichen, des 
Brandortes und der Dauer des Brandes anzumelden, damit 
die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach rechtzeitig 
informiert werden kann.

Für das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Wald oder 
in einer Entfernung von weniger als 100 Meter davon ist eine 
Erlaubnis erforderlich. Sie muss beim Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Adolf-Wächter-Straße 10-12, 
95447 Bayreuth, Telefon 0921 591-1416, beantragt werden.

Quelle: Landratsamt Bayreuth

Foto oben: KI-generiert 
Fotos linke Seite und rechts unten: www.pixabay.de

OBACHT! MISTELN AUF OBSTBÄUMEN!

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Misteln an Obstbäumen 
eine Selten- heit. Heute jedoch breiten sie sich – begünstigt 
durch milde Winter, längere Trockenphasen und fehlende 
Pflege – immer schneller und stärker aus. Die immergrünen 
Halbschmarotzer entziehen ihren Wirtsbäumen das ganze Jahr 
über Wasser und Nährstoffe und schwächen sie zunehmend. 
Viele Bäume sterben infolge eines starken Befalls sogar ab.

Auch im Landkreis Bayreuth nimmt der Mistelbefall spürbar 
zu: Besonders in der Fränkischen Schweiz, aber auch um 
Bayreuth und bei Weidenberg sind bereits Bäume betroffen. 
Damit sich die Mistel nicht weiter über ihre Beeren ausbreitet, 
ist schnelles Handeln notwendig. Junge Misteln sind noch 
vollständig entfernbar – ältere dagegen nie wieder voll-
ständig aufgrund ihres im Obstbaumholz weit verzweigten 
Wurzelsystems. Wer früh eingreift, schützt nicht nur seine 
eigenen Bäume, sondern auch die Streuobstbestände in der 
gesamten Umgebung.

Was können Sie tun?

Damit sich die Mistel nicht flächig ausbreitet, ist regelmäßige 
Kontrolle und Pflege besonders im Winter entscheidend, 
wenn Misteln gut sichtbar sind.

Empfohlene Maßnahmen: 

•	 loslegen: idealerweise vor dem Laubaustrieb

•	 Junge Misteln sofort abwischen – sie lassen sich mit Hand- 
	 schuh oder Bürste einfach entfernen. 

•	Dünne befallene Äste (bis handgelenksdick) 20–50 cm  
	 hinter der Befallsstelle zurückschneiden, optimal ableiten.

•	Bei dicken Ästen die Mistel am Ansatz abtrennen oder  
	 ausbrechen (sie treibt später nach und muss erneut entfernt  
	 werden)

•	Nachbarn mitbetrachten, und gerne ansprechen und  
	 hinweisen, da Vögel Misteln leicht verbreiten

Wichtig: Alle 2–3 Jahre kontrollieren und regelmäßig 
entfernen, 

Mehr Informationen und ausführliche Hinweise finden Sie 
auf: Streuobstallianz-bayreuth.de  
Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen & Proble-
men rund um Misteln und Obstbaumpflege.

Kontakt: 

Amrei Schindelmann Streuobstberaterin des Landkreis Bay-
reuth , Telnr. 0921-728 784 oder amrei.schindelmann@lra-bt.
bayern.de

 

Naturschutz ist Bürgerpflicht – machen Sie mit!
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Gerhard Mayrhauser  
Freitag, 27.03.2026 - 19:30 Uhr 
Vortragsraum Maasenhaus  
Gebühr 3,— € 

Von Vietnam kommend besuchen wir 
erst Luana Prabang, das religiöse 
Zentrum Laos im Norden des Landes. 
Viele buddhistische Klöster, Wat 
genannt, prägen das Stadtbild. 
Landschaftlich beeindruckend ist das 
Tal des Mekong und die Bergwelt, vor 
a l l e m s i c h t b a r b e i d e r Fa h r t 
südwärts zur Hauptstadt Vientiane.

Von dort fliegen wir nach Phnom Phen, der 
Hauptstadt Kambodschas, gelegen am 
Zusammenfluss von Mekong und Tonle 
Sam. Hauptziel in Kambodscha aber ist 
Angkor, die zum Teil über 1000 Jahre alten 
Te m p e l a n l a g e n , d i e J a h r h u n d e r t e 
vergessen im Urwald lagen.

FLORALE OSTERDEKORATION

Leitung: Marianne Leber 
Dienstag, 10.03.2026, 19:00 Uhr, Bernheck Alte Schule

Deko-und Bastelmaterial kann selbst mitgebracht 

oder vor Ort erworben werden.

Bitte Gartenschere nicht vergessen.

Gebühr: 13,— € plus Materialkosten

Anmeldung bis 07.03.2026: Geschäftsstelle VHS Betzenstein 
09244/982770 oder per email: vhs-betzenstein@web.de 

Betzenstein 

Unter 
professioneller 

Anleitung gestalten 
wir individuellen 

Oster- und 
Frühlingsschmuck

W I C H TI G E R H I N W EIS:

Die Kursgebühren werden (falls nicht anders ange-
geben) für Lerngruppen mit mindestens 10 Teil-
nehmern berechnet. Kurse mit weniger Teilneh-
mern können grundsätzlich nur mit entsprechend 
höherer Kursgebühr stattfinden. Anmeldungen 
- auch telefonisch - sind verbindlich. Bei Nicht-
erscheinen muss die Kursgebühr trotzdem einge-
fordert werden. 

A N M ELDU NG: 
Bettina Berthmann 
Geschäftsstelle Betzenstein,  
Metzenbühlstraße 16, 91282 Betzenstein
Tel.: 0 92 44 / 98 27 70 
E-Mail: vhs-betzenstein@web.de

VHS BETZENSTEIN

 

 

 
Autorenlesung mit Georg Steinweh 
Vortragsraum Maasenhaus 

Freitag, 06.03.2026, 19:30 Uhr 
Gebühr: 5,— € 

Der in Oberfranken 
geborene Autor liest aus 
seinem dritten Band. In 
„Berber und der Raub der 
Raubkunst“ begibt sich der 
selbstgefällige Ermittler 
Daniel Berber auf die Suche 
nach von Kriegern des 
„Islamischen 
Staates“ geraubten 
Kunstschätzen. Eine Jagd, 
die ihn durch ganz Europa 
führt und die ihn in das 
verbrecherische Netz von 
skrupellosen Gangstern 
und korrupten Polizisten 
lockt. 
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Faszination FrankenPfalz

Kultur & Natur

AG FrankenPfalz e.V.               Oberer Marktplatz 17  I  91275 Auerbach  I  Tel. 09643 3009090  I  info@frankenpfalz.de  I  www.frankenpfalz.de

Die FrankenPfalz im Frühjahr und Frühsommer erleben

2.2026

650 Jahre Stadtrecht Velden

Wanderungen

Mehr Informationen zu diesen sowie weiteren Veranstaltungen finden Sie im 
Veranstaltungskalender auf unserer Internetseite unter www.frankenpfalz.de

Die Tage werden länger und auch in der FrankenPfalz ist wieder Vieles geboten:

Workshop beim Kletterfestival 2024 │ Foto: PetzlFrankenjuraKletterfestival2024_SimonToplak

Wolfgang Krebs, „Bayern liebt dich“
Samstag, 25.04.2026, 20:00 Uhr
Helmut-Ott-Halle, Auerbach
Tickets über okticket.de

Museumstag, Bergbaumuseum Maffeischächte
Weißwurst-Frühschoppen mit der KSB-
Werkskapelle und Traktortreffen
Sonntag, 26.04.2026, 10:00 Uhr
Auerbach-Nitzlbuch 

Markt der Genüsse „Kräuter–Blüten–Düfte“

Freitag, 01.05.2026, 11:00 Uhr
Marktplatz Königstein

Frankenjura Kletterfestival
Donnerstag, 04.06.2026 bis Sonntag, 07.06.2026
Naturbad Königstein

Erst die Erde, dann die Sterne!
Ein satirisches Theaterstück von Markus Böse
Freitag, 05.06.2026 und 12.06.2026, 19:00 Uhr
Samstag, 06.06.2026 und 13.06.2026, 19:00 Uhr
Sonntag, 07.06.2026 und 14.06.2026, 16:00 Uhr
Freilichtbühne, Schlossberg in Spies

Tag des Liedes mit verschiedenen 
musikalischen Darbietungen
Sonntag, 14.06.2026, 15:00 Uhr 
neben der Musikhalle Velden

Filmvorführung „Sturm auf Velden“
Sonntag, 01.03.2026, 18:00 Uhr
Stadtscheune Velden

Vortrag mit Bildern „Velden – vorgestern, 

gestern, heute“ und 
Ausstellung mit Archivalien
Sonntag, 26.04.2026, 18:00 Uhr
Stadtscheune Velden

Zur Geißkirche bei Neudorf
Freitag, 27.03.2026, 14:00 Uhr
Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben
Anmeldung: 0163 7915645

Kinder- und Familienwanderung in Plech
Montag, 06.04.2026, 13:30 Uhr
Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben
Anmeldung: 0163 7915645

Höhlen entdecken rund um Viehhofen
Freitag, 08.05.2026, 14:00 Uhr
Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben
Anmeldung: 0151 40803578
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ANZEIGEN

NEU! 
mittwochs von 

8.30 bis 10.00 Uhr 
am unteren Markt 

in Betzenstein



17

AKTUELLES

NEUERÖFFNUNG POP-UP-KANTINE 

Metzgerei Wirth am 23.02.26

Unsere neue Pop Up Kantine in unserer Metzgerei in Betzen-
stein bietet ab 23.02.26 jede Woche ein wechselndes Ange-
bot an warmen Gerichten. Pro Tag ein Gericht. Wöchentlich 
von Montag bis Donnerstag. Wahlweise mit Salat. (+3,50€) 
Bestellung in der Metzgerei, telefonisch oder per Whats-
App Nachricht unter 09244/201. Direkter Link: https://
wa.me/499244201

Im praktischen Mehrwegbehälter (+1€) - einfach zu Hause 
waschen und wiederbefüllen lassen oder einfach einen eige-
nen Behälter mitbringen und befüllen lassen. Getreu unserem 
neuen Motto: Mitbringsel Willkommen! 

Reservierung ab sofort, mit Angabe der Abholzeit, möglich. 
Bis spätestens am jeweiligen Abholtag um 8 Uhr.

Abholzeiten täglich von 11:00 - 12:30 Uhr.

Unsere aktuellen, wöchentlich wech-
selnden Menüs werden im unserem 
WhatsApp Kanal gepostet. Deshalb 
folgt uns gern: https://whatsapp.com/
channel/0029Vb6vfvKEAKWFnd3ME
H0U/151

Lasst es euch schmecken! 
Eure Metzgerei Wirth

MOBILE BÄCKEREIEN IM GEMEINDEGEBIET

NEU: 
Brot-Sommelier Klaus Deinzer, 
Holzofenbäckerei aus St. Helena
Die Holzofenbäckerei aus St. Helena bietet ab März jeweils 
mittwochs von 8.30 bis 10.00 Uhr am unteren Markt in Bet-
zenstein Brot und Backwaren an. (siehe Anzeige links)

Mittwoch: 
8.30 -10.00 Uhr	 Marktplatz Betzenstein/Bushaltestelle

____________________________________________________

Buchauer Holzofenbäckerei
Standzeiten des Verkaufsmobiles der Buchauer Holzofen-
bäckerei im Gemeindegebiet

Donnerstag 
09:45 Uhr	 Eichenstruth Bushaltestelle 
10:00 Uhr 	 Eichenstruth Ortsmitte 
10:10 Uhr	 Riegelstein Bushaus Ortsmitte 
10:20 Uhr	 Schermshöhe Tankstelle 
10:23 Uhr	 Spies Firma Rechts oben vor Spies 
10:25 Uhr	 Spies Ortsanfang  
10:30 Uhr 	 Spies Am Berg nach blauen Haus 
10:35 Uhr 	 Spies Beim Glascontainer - 
10:38 Uhr 	 Spies Eibtalerhof

Freitag  
09:40 Uhr 	 Betzenstein Am Schmiedberg 
09:45 Uhr 	 Betzenstein Hauptstr. /Ecke am Brand 
10:00 Uhr 	 Eckenreuth Ortsmitte 
10:15 Uhr 	 Leupoldstein Bushaltestelle Ortsmitte 
08:20 Uhr 	 Mergners BHS gegenüber Postkasten 
08:38 Uhr 	 Münchs Bushaltestelle/Backofen 
08:43 Uhr 	 Stierberg Ortseingang 
08:52 Uhr 	 Stierberg BHS 
09:12 Uhr 	 Waiganz BHS 
09:20 Uhr 	 Hetzendorf BHS 
09:33 Uhr 	 Reipertsgesee Ortsmitte/Baum

___________________________________________________

Bäckerei Sperber, St. Helena
Standzeiten des Verkaufsmobiles der Bäckerei Sperber aus 
St. Helena. Immer donnerstags. 

Donnerstag:  
8.45-9.00 Uhr 	 Betzenstein, Rathaus/Rockstore 
9.15 Uhr 	 Pickelmann, Alter Brunnen 
9.35 Uhr		 Hüll Ortseinfahrt 
10.00 Uhr	 Weidensees Dorfmitte 
10.15 Uhr	 Auto Rass, Weidensees 
12.15 Uhr	 Ottenberg, Getränkemarkt Steger 
12.40 Uhr	 Leupoldstein Bushaltestelle 
13.30 Uhr	 Hetzendorf

Die Zeiten können auf Grund von Wetterlage oder ähnlichen 
ein paar Minuten Abweichen. 

Telefonnummer Bäckerei Sperber: 09153-4255

FISCHVERKAUF 
Ab Mitte März steht der Fischhändler wieder mittwochs von 
8.00 bis 9.00 Uhr vor dem Rockstore, gegenüber Rathaus 
Betzenstein

 

 
Wir suchen ab sofort 

Metzgereifachverkäufer/in 
auf 603 € Basis oder Teilzeit 
(gerne auch Quereinsteiger) 

Bitte bewerben Sie sich bei uns im Laden oder 
telefonisch unter 09244/590 

Metzgerei Kroder, Hüll 14, Betzenstein 
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VERSCHIEDENES

PRESSEMITTEILUNG
Startschuss für die BierWochen 2026!
Erlebnisse und Genuss für Bierliebhaber
Am Aschermittwoch beginnt wieder eine ganz besondere 
Zeit in der Fränkischen Schweiz. Die Bierwochen starten mit 
jeder Menge Genuss – sowohl im Glas als auch auf dem Teller. 
Als 2016 das 500. Jubiläum des Bayerischen Reinheitsgebots 
zelebriert wurde, feierte die Fränkische Schweiz als Region 
mit der höchsten Brauereidichte der Welt, mit einem umfang-
reichen Programm mit. Zu diesem besonderen Anlass wurden 
die BierWochen ins Leben gerufen. Auch dieses Jahr gibt es 
während der Bierwochen viel zu erleben und genießen.

Geführte Brauereiwanderungen, Brauseminare und viele 
verschiedene Erlebnisse rund um den Gerstensaft finden 
während der BierWochen in der Fränkischen Schweiz statt. 
Dieser Zeitraum wurde ganz bewusst ausgewählt: Am 18. 
Februar beginnt die Fastenzeit, in der nach alter Klostertra-
dition oftmals zu Bier als Nahrungsmittel gegriffen wurde. 
Der 23. April dagegen ist der „Tag des Deutschen Bieres“, der 
offizielle Geburtstag des Reinheitsgebots. 

Während der BierWochen bieten teilnehmende Gaststätten 
Gerichte an, die mit Bier verfeinert wurden. 
Natürlich darf dazu ein Seidla nicht fehlen – deshalb bieten 
die teilnehmenden Betriebe mindestens zwei verschiedene 
Sorten Fränkisches Bier zum Probieren an. Da fällt die Aus-
wahl schwer; immerhin pflegen in der Fränkischen Schweiz 
rund 70 familiengeführte Brauereibetriebe das traditions-
reiche Brauhandwerk (meist seit mehreren Generationen) 
und stellen qualitativ hochwertige Biere her, mittlerweile 
insgesamt 350 Sorten. 

Hier finden Sie alle Aktionen und Angebote unserer Gasthöfe 
und Brauereien zu den Bierwochen:

www.fraenkische-schweiz.com/schmecken/bierwochen

Ein Hoch auf die bierige Zeit! 
Tourismuszentrale Fränkische Schweiz

Wann?
Dienstag, 31.3.2026
1. Gruppe: 13.00 Uhr
2. Gruppe: 15.30 Uhr

Anmeldung bis 29.3.2026
bei Anne Raum unter
09244 9858686 oder

groeschel.anne@gmx.de

Für Mitglieder kostenlos, 
sonst 4 € Unkostenbeitrag.

Wir basteln
Hosagärtla und
färben Eier

Wir freuen uns auf EUCH

Veranstalter: Heimatverein Hohe Reuth e.V., Spies 14, 91282 Betzenstein, 09244 9858686

Wo? 
Fam. Raum, Spies 14

Ferienaktion für Kinder ab 5 Jahre

Weitere Infos
findest du auf
der Homepage

www.hohe-reuth.de

Der Heimatverein Hohe Reuth ruft wieder alle Einwohnerinnen
und Einwohnern der Ortschaften Eichenstruth, Illafeld,

Riegelstein, Schermshöhe und Spies auf, zu Ostern unsere
Osterschaften zu verschönern.

Ansprechpartnerinnen sind...
Eichenstruth:  Doris Boger 

Illafeld:  Bea Ertel 
Riegelstein:  Anny Lodes
Spies:  Andrea Lauger  

Wir freuen uns auf schöne Ortschaften zu Ostern! 
Die Ergebnisse werden wieder im Amtsblatt veröffentlicht.

Osterschmücken
in der Spieser Altgemeinde
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Einladung  

zum Informationsabend in der Mitti 
für ALLE Eltern 
am 5. März 2026 

um 19 Uhr 
im Schulhaus Betzenstein 

KINDER UND JUGEND

   
Radio Mainwelle überbringt Krapfen 
 
Am 12. Februar 2026 feierten wir im  
Ev. Michaelis Kindergarten Fasching.  
Während die Feier in vollem Gange war, 
überraschte uns Radio Mainwelle mit 
Krapfen. Die Kinder haben sich sehr 
über den Besuch gefreut, ihre Kostüme 
präsentiert und einen Faschingstanz 
vorgeführt. Zum Abschluss haben wir 
gemeinsam die leckeren Krapfen 
gegessen. Einige Eltern hatten uns für 
diese Aktion angemeldet und den 
Kindern damit eine große Freude 
bereitet. 
Danke für dieses Erlebnis! 
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE

HERZLICHE EINLADUNG ZUM
SENIOREN- CAFE

Am:        10.03.2026
Um:        14:00 bis 16:00Uhr
Wo:         Caritas- Tagespflege Betzenstein: 
                Bayreuther Str. 26; 91282 Betzenstein. Um Anmeldung wird gebeten unter 
Telefon: 09244/ 98 56 160 oder per 
E-Mail:   tagespflege.betzenstein@caritas-bayreuth.de

Für fröhliche Kaffeestimmung mit leckeren selbst gebackenen Kuchen und
beschwingter Musik ist gesorgt. 

Das Team der Caritas- Tagespflege freut sich auf Ihr Kommen!
 

Der Heimatverein Betzenstein lädt ein:

Tagesfahrt zum Spargelhof der Vroni Röll 
„Landfrau aus Leidenschaft“
Freitag, 08. Mai 2026 ab 07:45 Uhr: 
Wir fahren über Neumarkt vorbei an Berching, Beilngries 
nach Riedenburg. Hier Aufenthalt um die historische Alt-
stadt zu erkunden. Schlendern Sie entspannt durch die Ein-
kaufsgassen. Rechtzeitig geht es weiter zum Mittagessen 
auf den Spargelhof nach Abendsberg-Sanharlanden wo wir 
von Spargelbäuerin Vroni begrüßt werden. Mittagessen und 
Pause um im Hofladen einiges zu entdecken. Weiterfahrt 
nach Neustadt an der Donau. Hier Aufenthalt zum Kaffee 
trinken. Anschließend Rückfahrt nach Nürnberg.

Abfahrt: 7.45 Uhr Betriebshof, 8.15 Uhr Lauf/Sparkasse, 
8.45 Uhr ZOB, 9.00 Uhr Julius Loßmann Straße, weitere 
Abfahrtstellen auf Anfrage

Gerne können sie Bekannte, Verwandte oder Nachbarn ein-
laden zum Mitfahren, wir freuen uns über jeden neuen Gast. 

Gerne begleite ich Sie auf dieser Tagesfahrt: Ingrid 
Heidenreich

Jeder Teilnehmer erhält ein Glas Sekt zur Begrüßung!

 

Leistungen: Fahrt im Reisebus

Kosten: 38€ pro Person

Anmeldung: Telefon 09244/269 oder 09244/9859709

Monatstreffen des VdK
Jeden ersten Freitag im Monat findet 
um 15.00 Uhr 
das Treffen von VdK und Senioren im Gasthof Herbst  
statt. Alle Mitglieder und Senioren im Gemeindegebiet  
sind herzlich eingeladen.
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SENIOREN UND PFLEGENDE

Leistungsangebote:
- Häusliche Pflege/Grundpflege
- Ambulante Krankenpflege

- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Soziale Betreuung

- Pflegeberatung
- Verhinderungspflege

Sie brauchen Pflege? Wir nehmen uns Zeit!
Wir sind ein moderner Familienbetrieb, bei dem der Name Programm ist.
Neben unseren qualitativ hochwertigen Leistungsangeboten möchten wir  

unseren Kunden auch ausreichend Zeit schenken.
Unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt.

Wir würden uns freuen, Sie kennenlernen zu dürfen.
Ihr Team der Ambulanten Pflegezeit

Ambulante Pflegezeit GmbH
Herr Nicola Bivona • Geschäftsführer/Pflegedienstleitung

Frau Tamara Bivona • Geschäftsführerin • Mobil 0151-67253196

91286 Obertrubach • Geschwand 121 • Tel.: 09197 62 56 520 • Mobil 0151 – 40479402
info@ambulantepflegezeit.de • www.ambulantepflegezeit.de

FACHSTELLE FÜR DEMENZ UND PFLEGE OBERFRANKEN

Pressemitteilung

Mehr als Medikamente –  
Wirksame Therapieansätze bei Demenz
Kostenfreie Online-Vortragsreihe für professionell und ehren-
amtlich Tätige, pflegende Angehörige und interessierte Bür-
gerinnen und Bürger

Am Mittwoch, 25. März und Montag, 13. April 2026 von 16:00 
bis 17:30 Uhr lädt die Fachstelle für Demenz und Pflege 
Oberfranken ein zum Auftakt der kostenfreien Online-Vor-
tragsreihe zu wirksamen therapeutischen Ansätzen in der 
Begleitung von Menschen mit Demenz. Die Vortragsreihe 
richtet sich an pflegende Angehörige, ehrenamtlich und 
professionell Tätige sowie an alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger, die Menschen mit Demenz im privaten oder 
beruflichen Umfeld begleiten. Im Fokus stehen bewährte 
Therapieformen, die über medikamentöse Behandlungen 
hinausgehen, die Lebensqualität fördern und vorhandene 
Fähigkeiten von Menschen mit Demenz stärken.

Am 25. März 2026 geht es um folgende Therapiemöglichkeiten:

-	 Kunsttherapie: Dr. Johanna Masuch und Petra Siebenhaar,  
	 DUERER-Studie

-	 Milieutherapie: Swen Staack, 1. Vorsitzender der Deutschen  
	 Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz

-	 Musiktherapie: Tabea Thurn, Musiktherapeutin M.A. und  
	 Musikpädagogin

Am 13. April 2026 geht es um folgende Therapieformen:

-	 Physiotherapie: Martina Fröhlich, Physiotherapeutin und  
	 Buchautorin

-	 Ergotherapie: Ann-Kathrin Blank, Ergotherapeutin

-	 Logopädie: Monika Hübner, Logopädin, M.Sc. Demenzstudien

Beide Termine können unabhängig voneinander besucht wer-
den. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein internetfähiges 
Endgerät, z.B. Laptop oder Tablet. Die Veranstaltung findet 
online über Microsoft Teams statt. 

Es wird um Anmeldung gebeten unter  
www.eveeno.com/demenztherapie,  
per E-Mail an info@demenz-pflege-oberfranken.de 
oder telefonisch unter 09281 / 57-500 mit Angabe, 
an welchem Termin die Teilnahme erwünscht ist.

Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken 

Berliner Platz 3 , 95030 Hof  
Tel. 09281 / 57 500  
info@demenz-pflege-oberfranken.de
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FRANKENPFALZ UND STELLENANZEIGE

Faszination FrankenPfalz

Nachhaltigkeit

AG FrankenPfalz e.V.               Oberer Marktplatz 17  I  91275 Auerbach  I  Tel. 09643 3009090  I  info@frankenpfalz.de  I  www.frankenpfalz.de

3.2026

„Mitbringsel willkommen“ jetzt auch in der FrankenPfalz

Müll vermeiden, indem man eigene Mehrweg-
behältnisse, wie den Brotbeutel, eine Brotzeit-
box oder den Kaffeebecher, zum Lebensmittel-
einkauf mitbringt: Darum geht es in der Aktion 
„Mitbringsel willkommen“.

Immer mehr Menschen wollen anders konsu-
mieren, Müll und Plastik vermeiden und umwelt-
bewusster leben. Um unnötige Verpackungen 
und damit Ressourcen einzusparen, unterstützen
regionale Bäckereien, Metzgereien, Direktver-
markter, Einzelhändler und Gaststätten das Ein-
kaufen mit eigenen, mitgebrachten Behältnissen.

Aktion gegen Verpackungsmüll

Entstanden ist die Idee, dies aktiv zu fördern, im 
Landkreis Roth und der Stadt Schwabach. Nach-
dem die Aktion auch im Landkreis Nürnberger 
Land eingeführt worden war, hat sich nun auch 
die FrankenPfalz der Kooperation angeschlossen.

Woher wissen Sie, wer mitmacht? Achten Sie 
auf den Aufkleber, Thekenaufsteller, Flyer oder 
Speisekarten-Einleger.

Machen Sie mit und unterstützen Sie mit Ihrem 
„Unverpackt“-Einkauf das Engagement der 
teilnehmenden Betriebe zur Müllvermeidung!

Bewusster einkaufen; Foto: V. Frauenknecht

WIR BRAUCHEN VERSTÄRKUNG M  |  W  |  D

I N  T E I L Z E I T  o d e r  M I N I - J O B

F ü r  u n s e r  Wi r t s h a u s  s u c h e n  w i r  - a b  s ofo r t -  i n  ve r s c h i e d e n e n  B e r e i c h e n  Ve r s t ä r k u n g .
We n n  e t wa s  P a s s e n d e s  f ü r  D i c h  d a b e i  i s t ,  f r e u e n  w i r  u n s  s e h r ,  vo n  d i r  z u  h ö r e n .

WERDE TEIL UNSERER WIRTSHAUSFAMILIE

G A S T H O F  H E R B S T
B A Y R E U T H E R  S T R A S S E  4

9 1 2 8 2  B E T Z E N S T E I N
0 9 2 4 4  2 2 4

I N F O @G A S T H O F - H E R B S T . D E
A N S P R E C H P A R T N E R :  A N J A  Z I E G L E R

IM SERVICE

IN DER KÜCHE

HINTER DER THEKE

MINDESTALTER 16  JAHRE

MINDESTALTER 18  JAHRE

MINDESTALTER 18  JAHRE

WAS DICH ERWARTET:
· JUNGES,  MOTIVIERTES TEAM
·FAIRE BEZAHLUNG &  TRINKGELDANTEIL
·BETRIEBSAUSFLÜGE &  TEAMEVENTS
·FAMILIÄRE WIRTSHAUS-ATMOSPHÄRE
·BODENSTÄNDIG &  TROTZDEM MODERN

EGAL OB ERFAHRUNG ODER
QUEREINSTEIGER –  MINIJOB ODER
TEILZEIT  -  HAUPTSACHE DU HAST LUST
MIT  ANZUPACKEN!

A R B E I T S Z E I T E N :  
 A B E N D S  U N D

 A M  WOC H E N E N D E
F L E X I B E L  N AC H  A B S P R AC H E

DAS BRINGST DU MIT :

-  E IGENSTÄNDIGE &  STRUKTURIERTE ARBEITSWEISE

-  DU DENKST MIT  &  PACKST GERNE AN

-  ZUVERL ÄSSIGKEIT  &  TEAMGEIST
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KLEINANZEIGEN
Gebrauchte Big Bag zu verkaufen, 
waren mit Pellets befüllt, ca. 1,2 m³. 
Stück 6,00 € Tel. 0152/59523417

private Kleinanzeigen kostenlos  
im Amtsblatt inserieren 

Tel. 09244/985221  
oder  info@betzenstein.de

AUS DEN VEREINEN

Samstag, 7.3.2026      09.00 bis 12.00 Uhr 

Treffpunkt: "Weidfuhre" (Schotterweg vor dem letzten Haus am Ortsausgang
Spies Richtung Schermshöhe rechts). Koordinaten: 49°38'03.8"N 11°24'14.0"E

Wir düngen und schneiden die 19 Streuobstbäume auf 
den Gemeindeflächen. 

STREUOBST
PFLEGETAG

www.hohe-reuth.de

hohe.reuth

Heimatverein Hohe Reuth

Anmeldung bei Tobias Raum unter 
0151 56965390 oder vorstand@hohe-reuth.de.

Karten: 
Vorverkauf: 14,- Euro 
Abendkasse: 17,- Euro

Vorverkaufsstellen: 
Steger Getränkemarkt, Ottenberg,  
Tel.: 0924/985 050 
Stefanie Held, Tel.: 0174/305 45 80  
oder 09244/982 544

BdS Vortrag: Ihr Weg zum smarten Vermögensaufbau
Donnerstag, 16. April 2026, 19 Uhr 
Warten Sie noch oder Legen Sie Ihr Geld schon an? Viele Menschen lassen ihr Geld aus Unsicherheit auf dem Sparbuch lie-
gen, während die Inflation den Wert langsam auffrisst. Damit ist jetzt Schluss! Der BDS Betzenstein/Plech lädt Sie herzlich 
zu einem spannenden Themenabend ein. Wir räumen mit Mythen auf und zeigen Ihnen, wie moderner Vermögensaufbau 
heute funktioniert.

Das erwartet Sie:
• Geldanlage verständlich erklärt: Schluss mit dem Fachchinesisch. 
• Sicherheit vs. Rendite:  Wie man Risiken minimiert und Chancen nutzt. 
• Strategie statt Glücksspiel: Warum Geldanlage kein Casino ist. 
• Experten-Wissen:  Direkt aus der Praxis für Ihre persönlichen Ziele.

Unser Referent: Wir freuen uns sehr, einen echten Profi begrüßen zu dürfen: Frank Homberg, Investment-Experten der ERGO 
Versicherung. Er gibt uns exklusive Einblicke in die Welt der Märkte – neutral, fundiert und praxisnah. 

Der Eintritt ist frei! Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer sowie alle, die mehr aus ihrem Geld machen 
wollen.
Ort: Massivhaus Büttner, Ottenhofer Anger 2, 91287 Plech

Anmeldung: Damit wir besser planen können, freuen wir uns über eine kurze Rückmel-
dung bis zum 06.04.2026. Packen wir es an – machen Sie Ihr Geld fit für die Zukunft!

Eine Voranmeldung mit Anzahl der Personen bitte an gewerbeblatt@bds-betzenstein-plech.de
Der BDS Betzenstein-Plech freut sich auf ein zahlreiches Interesse.
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TERMINE

TERMINE MÄRZ 2026

Hinweis: Die Veranstaltungen werden dem Online-Kalender auf der Internetseite der Stadt Betzenstein und der Marktgemeinde Plech entnom-
men. Nicht gemeldete Veranstaltungen können nicht berücksichtigt werden. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben ohne Gewähr.

1. Kneipenquiz 2026
Punk im Hinterland lädt zum ersten Kneipenquiz in diesem Jahr ein! Mit 
neuen Fragen, einem spannenden Spezialthema und wie üblich für nur 5€ 
Einsatz pro Team! Bei insgesamt 10 Kategorien wird euer Wissen in einem 
freundschaftlichen Wettstreit getestet.

Wann: am Freitag, dem 20.03.26 - Beginn 19:00 Uhr

Wo: Gasthof Herbst, großer Saal!

Spezialthema: Bäume

Gespielt wird in 4er Teams

Die Anmeldung findet wie üblich auf unserer Website unter https://punkim-
hinterland.de/1-kneipenquiz-2026/ statt. Wer zuerst kommt...

Datum Zeit Veranstaltung Ort Veranstalter

05.03.2026 19:00 Uhr Infoveranstaltung Mittagsbetreuung Schule Betzenstein Mittagsbetreuung

06.03.2026 19:30 Uhr Lesung Georg Steinweh Maasenhaus 
Betzenstein

VHS Betzenstein

07.03.2026 19:30 Uhr Jagdversammlung Weidensees Gasthaus Krone 
Weidensees

Jagdgenos-
senschaften

07.03.2026 09:00 Uhr Hohe Reuth: Streuobst Pflegetag Gemeindegebiet Heimatverein 
Hohe Reuth

08.03.2026 Kommunalwahl Bayern Regierung

10.03.2026 19:00 Uhr Florale Osterdekoration Bernheck, alte Schule VHS Betzenstein

10.03.2026 14:00 Uhr offenes Seniorencafé in der Tagespflege Caritas Tagespflege Caritas

14.03.2026 09:00 Uhr Töpfern in entspannter Runde Eckenreuth VHS Betzenstein

14.03.2026 19:30 Uhr Konzertabend mit den Böhmischen Franken Turnhalle 
Betzenstein

Sonstige

14.03.2026 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung FC Betzenstein Vereinsheim FC FC Betzenstein

20.03.2026 19:30 Uhr Jagdversammlung Leupoldstein Feuerwehrhaus 
Leupoldstein

Jagdgenos-
senschaften

20.03.2026 19:00 Uhr 1. Kneipenquiz 2026 Gasthof Herbst Punk im Hin-
terland e.V.

21.03.2026 19:30 Uhr Jagdversammlung Stierberg Landgasthof 
Fischer Stierberg

Jagdgenos-
senschaften

21.03.2026 19:00 Uhr Jagdversammlung der Jagdgenos-
senschaft Betzenstein I

Vereinsheim FC Jagdgenos-
senschaften

21.03.2026 19:00 Uhr Jagdversammlung Eckenreuth - Klausberg 
- Hunger Gasthof Herbst, Betzenstein

Jagdgenossen-
schaften

25.03.2026 20:00 Uhr Jagdversammlung der Jagdgenos-
senschaft Plech II – Ottenhof

Schützenhaus 
Bernheck

Jagdgenos-
senschaften

27.03.2026 14:00 Uhr Geführte Wanderung: Fuchsweg und Geiskirche Wanderpark-
platz Münchs

Plecher 
Heimatverein

27.03.2026 19:30 Uhr Medienvortrag der vhs: Laos und Kambodscha Maasenhaus VHS Betzenstein

31.03.2026 06:45 Uhr VdK Tagesfahrt nach Haibach und Aschaffenburg Marktplatz 
Betzenstein

VdK und Senioren

31.03.2026 Wir basteln Hosagärtla und färben Eier Spies 14 Heimatverein 
Hohe Reuth
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VERANSTALTUNGEN DER VEREINE

Geführte Wanderungen

Felsenwunder am Föhrenstein
Datum: 20. März 2026

Uhrzeit: 14:30 Uhr

Treffpunkt: Wanderparkplatz Ortsausgang Kleingesee (Rich-
tung Trägweis)

Die 7 Kilometer lange Wanderung führt zu wunderschönen 
Felsformationen und der kleinen Dorfkapelle in Allersdorf.

Bitte auf festes Schuhwerk und zweckmäßige Kleidung ach-
ten. Taschenlampe, Getränke und ggf. Verpflegung nicht 
vergessen.

Bitte anmelden unter: 0163-79 15 645 oder  
oliverzenk@t-online.de  
(aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl notwendig) 

Wanderung zur Geiskirche bei Neudorf über  
Fuchsweg und Jura-Elefant
Datum: 27. März 2026

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Treffpunkt: Wanderparkplatz zwischen Münchs und Stierberg

Der ca. 9 Kilometer Rundweg führt dich auf schmalen Wald-
pfaden zum Jura-Elefant und dem Felsengang am Fuchsweg. 
Über Neudorf geht es zur versteckten Durchgangshöhle Geiß-
kirche und dem Geißleitenfelsentor.

Bitte achtet auf festes Schuhwerk, zweckmäßige Kleidung, 
Getränke & Verpflegung.

Die Tour findet nur bei passender Witterung statt.

Bitte anmelden unter: 0163-79 15 645 oder  
oliverzenk@t-online.de  
(aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich)

Foto: Felsenriff am Fuchsweg

Am Samstag, dem 18.04.26 wird das cineastische Meis-
terwerk "Buliz - ein Roadtrip" im Maasenhaus gezeigt. 
Der Film wurde in DIY Produktion erdacht und umgesetzt 
- ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es eben kein 
riesen Medienhaus im Rücken braucht, um künstlerisch 
und kulturell aktiv zu werden. Im Anschluss gibt es ein 
kleines Q&A mit dem Regisseur. Vorsicht: low budget 
DIY Punk Film - nichts für schwache Nerven!

Beginn 19.00 Uhr

Vorankündigung:

Filmabend  
im Maasenhaus

Buliz –  
ein Roadtrip




